
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 18.08.2020 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. IX/876 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 26.08.2020 

Rat 03.09.2020 

 
 

 

Betreff: 55. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 

Rosendahl zur Ausweisung einer "Grünfläche" mit der 

Zweckbestimmung "Modellflugplatz" im Ortstseil Osterwick 

Eingegangene Stellungnahmen 

Feststellungsbeschluss 
 

 

FB/Az.: FB II / 621.31 
 

 

Produkt: 53/09.001 Räumliche Planung und Entwicklung 
 

 

 

Bezug: PlBUA, 25.01.2018, TOP 6 ö.S., SV IX/597 
 
Rat, 01.02.2018, TOP 8 ö.S., SV IX/597 
 
PlBUA, 20.03.2018, TOP 6 ö.S., SV IX/617 
 
Rat, 22.03.2018, TOP 8 ö.S., SV IX/617 
 
PlBUA, 20.09.2018, TOP 5 ö.S., SV IX/637 
 
Rat, 04.10.2018, TOP 7 ö.S., SV IX/637  
 
PlBUA, 09.05.2019, TOP 5 ö.S., keine Sitzungsvorlage 
PlBUA, 17.06.2020, TOP 9 ö.S., SV IX/674 
Rat, 25.06.2020, TOP 10 ö.S., SV IX/674 

 

 

Finanzierung 

Höhe der Aufwendung/Auszahlung: 

4.712,40 € (lt. Angebot Büro WoltersPartner) 

3.451,00 € (Schalltechn. Untersuchung, Büro 
Wenker&Gesing) 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt: 09.001 

Über-/ außerplanmäßige Aufwendung/ 
Auszahlung in Höhe von:  

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:  
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Beschlussvorschlag: 
 
Den in den Anlagen I bis X beigefügten Beschlussvorschlägen wird zugestimmt.  
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die in Anlage XI beigefügten Stellungnahmen von 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange keine Anregungen und Bedenken 
beinhalten. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 
3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und der erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4a 
Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB aus der Öffentlichkeit keine Stellung-
nahmen zum Verfahren vorgetragen wurden.  
 
Der als Anlage XIII zur Sitzungsvorlage Nr. IX/876 beigefügte Plan mit Begründung ein-
schließlich Umweltbericht und Alternativenprüfung zur 55. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Rosendahl zur Ausweisung einer „Grünfläche“ mit der 
Zweckbestimmung „Modellflugplatz“ im Ortsteil Osterwick wird festgestellt. 
 
 
 
 

 

Sachverhalt: 
 
Auf die Sitzungsvorlagen Nr. IX/597, IX/617, IX/637 und IX/674 wird verwiesen. 
 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Standortsicherung des Modellflugplat-
zes in der Bauerschaft Horst im Ortsteil Osterwick zu schaffen, hat der Rat der Gemeinde 
Rosendahl am 01.02.2018 die Durchführung der 55. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Gemeinde Rosendahl beschlossen. Durch die Änderung soll eine Teilfläche des 
Grundstückes Gemarkung Osterwick, Flur 4, Flurstück 71, im Flächennutzungsplan von 
„Landwirtschaftliche Fläche“ in „Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Modellflugplatz“ 
umgewandelt werden. 
 
Den Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange (TöB) und Abstimmung mit den Nachbargemeinden 
gemäß §§§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 und 2 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) hat der Rat am 
22.03.2018 gefasst.   
 
Es folgte der Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Beteili-
gung der TöB gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am 04.10.2018 und der Beschluss zur erneuten 
öffentlichen Auslegung gemäß § 4a BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB und die 
Beteiligung der TöB am 25.06.2020.  
 
Die durchgeführten Verfahrensschritte und die Anzahl der eingegangenen Stellungnah-
men sind der Übersicht zu entnehmen: 
 

 Anschreiben / Be-

kanntmachung 

Zeitraum eingegangene Stellungnahmen 

   Abwä-
gung 

erforder-
lich 

An-
lage 

Abwä-
gung 
nicht 

erforder-
lich 

An-
lage 

Aufstellungsbeschluss 
gem. § 2 BauGB 

Bekanntmachung am 
06.02.2018 im Amtsblatt 

- - - - - 

       

Frühzeitige Beteili- Bekanntmachung am 04.04.2018 bis - - - - 
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gung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 Abs. 1 
BauGB 

27.03.2018 im Amtsblatt 04.05.2018 

Beteiligung der TöB 
gem. § 4 Abs. 1 
BauGB 

Schreiben vom 
26.03.2018 

bis zum 
04.05.2018 4 I-IV 15 XI 

       

Beteiligung der Öffent-
lichkeit gem. § 3 Abs. 
2 BauGB 

Bekanntmachung am 
09.10.2018 im Amtsblatt 

17.10.2018 bis 
23.11.2018 1 V - - 

Beteiligung der TöB 
gem. § 4 Abs. 2 
BauGB 

Schreiben vom 
05.10.2018 

innerhalb eines 
Monats 3 

VI-

VIII 
15 XI 

       

Beteiligung der Öffent-
lichkeit gem. § 4a 
BauGB i.V.m. § 3 Abs. 
2 BauGB 

Bekanntmachung am 
01.07.2020 

09.07.2020 bis 
28.08.2020 

- - - - 

Beteiligung der TöB 
gem. § 4a BauGB 

Schreiben vom 
02.07.2020 

innerhalb eines 
Monats 2 IX-X 10 XI 

 
Zum Zeitpunkt des Feststellungsbeschlusses hat der Rat eine vollständige Erfassung, 
Bewertung und Abwägung aller von der Planung betroffenen Belange vorzunehmen. 
 
Diese sind als Beschlussvorschläge zu den Stellungnahmen in den vorgenannten Anla-
gen beigefügt. Nach Vorberatung im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat der Rat 
hierüber zu entscheiden. Dies kann einzeln oder auch zusammengefasst erfolgen. 
 
Da die Beteiligungsfrist der erneuten öffentlichen Auslegung und Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange noch bis zum 28.08.2020 einschließlich 
läuft, werden eingegangene Stellungnahmen ggfls. mit Beschlussvorschlägen zu bzw. in 
den Sitzungen vorgelegt. 
 
Zur Flächennutzungsplanänderung liegt eine positive landesplanerische Stellungnahme 
der Bezirksregierung Münster, Dezernat 32 Regionalplanung, vom 22.07.2020 vor. Sie ist 

als Anlage XII beigefügt. 
 
Die im Rahmen der Bauleitplanung erstellten Gutachten:   

- Gutachten des Modellflug-Sachverständigen Dieter Hopp, Mai 2019, Nordhorn, so-
wie 

- Schalltechnische Untersuchung, Bericht Nr. 4357.1/02, Mai 2020, Büro Wenker & 
Gesing, Gronau, 

liegen bereits vor (Sitzungsvorlage Nr. IX/674). Sie werden in den Sitzungen zur Einsicht-
nahme bereitgehalten. 
 
Der Flächennutzungsplan mit Begründung einschließlich Umweltbericht und Alternativen-

prüfung ist als Anlage XIII beigefügt. Nach Rücksprache mit dem Dezernat 35 der Be-
zirksregierung Münster, welches die Flächennutzungsplanänderung genehmigt, ist eine 
Roteintragung in die Begründung zur Klarstellung, dass alle Anlagen im Abgrenzungsbe-
reich der Flächennutzungsplanänderung liegen und dass eine Schutzhütte errichtet wer-
den soll, eingearbeitet worden.  
  
Verfahrenstechnisch ist nun der Feststellungsbeschluss zu fassen. Die Änderung des 
Flächennutzungsplanes ist dann der Bezirksregierung Münster zur Genehmigung vorzu-
legen. 
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Im Auftrage: 
 
 
Schlüter 
Sachbearbeiterin 

Im Auftrage: 
 
 
Brodkorb 
Fachbereichsleiterin 

Kenntnis genommen: 
 
 
Gottheil 
Bürgermeister 

 
 
 
 

Anlage(n): 

 
Anlage I: Stellungnahme des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr vom 12.04.2018 mit Beschlussvorschlag 
Anlage II: Stellungnahme des Naturschutzbundes (NABU) vom 25.04.2018 mit 
Beschlussvorschlag 
Anlage III: Stellungnahme des Kreises Coesfeld vom 04.05.2018 mit Beschlussvorschlag 
Anlage IV: Stellungnahme der Telekom Deutschland GmbH vom 27.06.2018 mit 
Beschlussvorschlag 
Anlage IX: Stellungnahme des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr vom 04.07.2020 mit Beschlussvorschlag 
Anlage V: Stellungnahme eines Einwenders vom 15.10.2018 mit Beschlussvorschlag 
Anlage VI: Stellungnahme des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr vom 06.11.2018 mit Beschlussvorschlag 
Anlage VII: Stellungnahme des Kreises Coesfeld vom 20.11.2018 mit Beschlussvorschlag 
Anlage VIII: Stellungnahme der Telekom Deutschland GmbH vom 13.12.2018 mit 
Beschlussvorschlag 
Anlage X: Stellungnahme der Bezirksregierung Münster, Dezernat 54 Wasserwirtschaft, 
vom 09.07.2020 mit Beschlussvorschlag 
Anlage XI: Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, 
die keine Bedenken vorgetragen haben 
Anlage XII: Landesplanerische Stellungnahme der Bezirksregierung Münster, Dezernat 
32 Regionalplanung, vom 22.07.2020 
Anlage XIII: Flächennutzungsplanentwurf mit Begründung einschließlich Umweltbericht 
und Alternativenprüfung  
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